
FOSA

D Tabellarische Auistellutrg einschläglger Berufserfahrung

E Tabellarische Äüfstellung sonstiger eingereichter BelähigüngsEachwefue

Art des Nachweises Zeitrrtrm D!ner Beschreibung

A.beitsbescheinigüng

Fa. Renault Tanger

Exploilätion SAS,
Tanger, Marokko

27.02_2012

13.04.2020

8ew.r1et ab Asbilddge

5 lahre
5 Momte

Leiter der Arbeitsei heit im
Ber€ich Logistik

Nr. Art des Nachw€ises

I Weiterbildungsbescheinigung in ,,F[hrerschein C2 &C3", 1O.12.2018-1t 12.2018, ausgesteltt
von IFMIA am 14.02.2019, Tanget Marokko.

2. Ausbildungsnachweis,,Cabelstaplerfahrer Führerschein C2 und C3.', t9.03.2012-23.03.2012
ausgestellt von IFMIA am 27.03.2012, Tanger, Marokko.
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C Rechtsbehellsbelehrung

Gegen Ciesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widersprush ein-
legen (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erheben (siehe2.).

1. Welrn Si€ Widerspruch cinlegen:
Den Widerspruch müssen Sie sctuifllich oder zur Niederschrift bei der IHK FOSA einlegen. Sollre über
den Widerspruch ohne zurcichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so
können Sie Klage bei dem Verwaltungsgericht Ansbach (Postfach 6 1 6, 91 5 I I Ansbach) schrifdich oder
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Gesch?iftsstelle dieses Gerichts erheben. Die Klage können
Sie nicht vor Ablaufvon drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs.erheben, außer.wenn wegen
besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. In der Klage müsseo sie den Kläger, den
Beklagtefl (lHK FOSA) und den cegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Fo$er sollen Sie einen
bestimmten Antreg stellen und die zur Begründung diercnden Tatsachen und Beqoismittel ang€ben. Der
Klageschdft sollen Sie diesen Bescheid in Urschrift oder Abschrift beilügen. Der Klage und allen
Schriftsätzer solle. Sie Abschriften für die übrigen Beteiligten beifüeen.
Hinweis:

Dieses Wideßpruchsvedahrcn bieten wir lhnen bei ellen unseten Entssheidungen an, d.h. ilber die ge-
setzlich g€rcgelten Fälte hinaus auch gegen Enischeidungen, die keine personentrezogenen prüflugseirt-
sch€idung€n sind. Durch dieses Widerspruchsverfah{en entstehen Ihnel keine prozessualen Nacito'le,
insbesondere steht Ihnen der Weg zur Klage auch nach einer Widerspruchsentscheidung offen.

2. W€trn Sie unmittelbar trflege erheben:
Die Klage milssen Sie inneüalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Besaieids bei dem Verwaltlrngs-
gericht Ansbach (Postfach 6 16, 9151 1 Ansbach) schriftlich oder zur Ni€derschrifl des Urkundsbeamin
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. In der Klage müsseD sie den Kläg€r, den Beklagten (lHK
FOSA) und den Geeensknd des Klagebegehrens bezeishnen. Femer soll€n Sie;inen bestimmten An&ag
stellen und die zur Begründung dienenden Tatsache, und Be,veismittel angeben. Der Klageschrift sollei
Sie diesen Bescheid in Urschrift oder Abschrift beiliigen. Der Klage und allen Schriftsdtzen solren sie
Abschriften für die übrigen Beteiligten beifijgen_
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Kenntnisse von Rechtworschriften oder Sachkundenachweisen, di€ nicht in der Ausbildu8gsverordnung
enthalten sind, waren nicht Gegenstand des Gleichwertigkeitsfeststellungsvedahrens.

Udeßchiede nach § 4 Abs. 2 BOFG

L A!§E!!!c!s
Die ausländische Ausbildung dauert€ insgesam! rund 2lahre. Hierbei umfassto der Teil der prakti-
schen Aüsbildung rund 2 Monate und die theoretische Ausbildung rüld 1 Jahr und 10 Monaie. Im
Vergleich zum Referenzberuf€rgab sich somit ein Unterschied in der Ausbildungsdauer des prak-
tischen Ausbildungsteils von I Ja.ltr und 4 Moüaten

Des Weiteren koont€n in den folgenden Bereichen keine Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
nachgewiesen werden: ,,Verträge, Haftung und Versicherung€n" ,,Gefahrgut, Schutz und Sicher-
heif so$ie..Markeling'

II. Wesenalichkeit
Die festgestellten Unterschiede beziehen sich gemäß § 4 Abs. 2 BQFG aufFertigkeiten, Kenntnisse
und Fähigkeiten, di€ flir die Ausüburg des Relerenzberufs wesenilich sind.

III. AuBlleich
Die festgestellten U erschiede konnten nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 BQFG durch einschrägige Bemfser-
fahrung oder sonstige Be*ihigungsnachweiseteilweise ausgeglichen werden.

Ereebris

Uoter Beräckichtigung der ausländischen Ausbildun& einschlägiger Berufserfalrung sowie eines sons-
xigen Beftihigungsnachweises wurde die teilweise Gleichwertigkeit Ihrer Qualifikationen mit dem deut-
schen Referenzberuf festgestelll.
Im Ergebnis verbleibt folgender wes€ntlicher Uüt€rschied:

- Verträge, Haftllllg und Versicherungen

Ftk Nochfragen kann die oben angegebene E-Mail-Adresse benüzt werd€n. Die Äntragsnummer
20.0032618 muss beigefügt sein,
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Sachverhalt, rechtliche Würdigung und Rechtsbehelfsbelehrung

A Darstellü[g d€§ Sachverhalts

Zur Durchführung des Verfah(ens wurde der deutsche Ausbildüngsberuf Ka§fmarn ftir Speditioo und
Logistikdienstieistüng zugrunde gelegt (im Folgenden Referenzberufgenannt).

L AgelEgsBs
Die Ausbildung im Bereich Navigations- rmd LogistikmaDagemeüt (orig.: Technicien en Gestion
de la Navigatio, et Logistique /,rli^++CL iJ.ll ,r§I j .jEll ) wurdq in Marokko im Jahr 2Ot4
nach 2 Jahren Ausbil&tngszeiq abgeschlo§sen. Dies entsprach der Regelalsbildmgszeit. Die In-
halte wurdetr in Form von Theorie und Praxis sowie dürch betriebliche Praxis vemittek. Der Pm-
xisanteil betrug mnd 2 Monate.

Die Fachqualifikationer wurden durch das Absolvier€n folgender Fächer erworben:

- Einfükung in die Logistik
- t agerlogistik
- Seg- und Straß€naansport
- Geografie
- lnte.nationalorHandel
- AllgemeircBuchhaltung
- lnformatik- und Büroanwendüngen
- Untemehmensorganisation nnd

-management
- Seer€cht
- Seet€nsportversichetung
- Kommunikationstechüiken
- Englisch
' Spanisch

IL Einschlesi€eBcrußerhhmnc

- Supply-Chain-Müragement
- P€rsonalmanagement,Irgistik
- Zollverordnung
- Handelwerhandlungel
- Hafenmanagem€nt
- Logistik der Hafenterminals
- Kostenartenrecbnurg
- lnfomatikanwendung
- lntemet
- Methodologie der

Unlemehmensgrilndung
- A*eitsrecht
- Pialdikum

Es wurde einschlägige BerufserfafuNg im Umfang von rund 5 Jairen und 5 Monaten (Vollzeit)
nachgewiesen. Eine Auflishng belindet sich i,l der Tabelle.

IIL Sopltiser BeGihiqunpsnachweis
Erfolgsbescheinigung itber das Absolviereu der Bachelor-Module in .produktionsmanagement und
Logistik vofl Ca]1tpüs Esprit Industries" im Jahr 201 6/20 17, ausgestellt vod Moroccan Management
Business School arn I 9.02.2020, Mohammedi4 Maroklro-

B Reehtliche Würdigüng

Das Verfahren zur Feststellung der Cleichwertigkeit nach § 4 BeFG ftihre im Ergebds zu einer teil-
weisen Gleichwertigkeit threr Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeitel mit dem deutschen Referenzbe-
flrf.

Orundlage des Verfahrens bildete die Verordnung über die Berufsausbildung im Referenzberuf. Es han-
alelt sioh um eine duale Ausbildung. Die Vermittlung der Fachqualifikationen find€t durch praxis und
Theorie statt.
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rnK Fosa I urncErGße 52s I eo,ßr Nühüns

20.0032618

Souhila Maliajm

+49 (911) 81s06 - 154

souhilä-üahajna@ihk-fosa.de

10.08.2020

Bescheid über Gleichwertigkeit
nach § 4 Beiüfsqüaliffkationsfestltellungsg€s€tz

für Herrn Jamal Rahmani
gebor€n am 01.11.198E

über die erworbenen Berufsqualifikationen

Die Qualilikationen sind mit dem
deutschen Referenzberuf

Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung
teilweise gleichwertig

Sie haben einen Antrag auf Feststel lung der Gleichwertigkeit Ihrer im Ausland erworbenen Berußqua-
lifikation mit einem eiüsFechenden deütschen Abschluss gestellt.
Grundlage des Verfahrens bildete die Betufsausbildung in Marokko, bei d€l es sich urn ein€ st atlich
anerkannte, abgeschloss€ne Berufsqualifiksrion handelt. In das Verfalren wurde zudem einschlägige
Berufserfahrung und ein sonstiger Betiiligungsaschweis einbezogen.

Dieser Bescheid beinhaltet eine Darsteliung des Sachverhalts, rechtliche Würdigung ünd R€chtsbehelfs-
belehrung.

OSA

l{arrnburq
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